Landschafts-
architektur
Vertrag

Zwischen

[Name Auftraggeber*in]
vertreten durch [Name der vertretenden Person]

- im Folgenden Auftraggeberin (AG) genannt -
und

[Name Auftragnehmer*in]
vertreten durch [Name der vertretenden Person]

- im Folgenden Landschaftsarchitekturbiiro genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

§1 Gegenstand des Vertrags

Gegenstand dieses Vertrags sind Landschaftsarchitekturleistungen des Leistungsbilds Freian-
lagen gemalB § 39 HOAI fiir das Projekt [Name des Projektes].

[Vorhabenbeschreibung; z. B.: ,,Freianlagen und UmfeldmaBnahmen Neubau in der Muster-
straBBe 10 sowie Errichtung eines Stadtteilgartens in dem Musterstadtteil (Name der Gemar-
kung, Nummer Flur und Flurstiicke)“].

[Projektkontext beschreiben, z. B.: ,,Die Auftraggeberin beabsichtigt, mit dem*der Eigentii-
mer*in des vorgenannten Grundbesitzes einen Vertrag zu schlieBen, mit dem ihr an dem vor-
genannten Grundbesitz ein Erbbaurecht eingerdumt und gleichzeitig das Eigentum an den
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aufstehenden Baulichkeiten libertragen wird. Auf dieser Grundlage will die Auftraggeberin
den Grundbesitz sodann mit einem privaten Immobilieninvestment (,Initialkapital®) zu einer
gemeinwohlorientierten Immobilie entwickeln und damit die chancengerechte Entwicklung
des Stadtteils beférdern.]

Im Zuge der EntwicklungsmaBnahme soll unter anderem eine Freifliche mit den gleichen Zie-
len entwickelt werden.

Dabei sollen partizipative Planungsprozesse konzipiert und begleitet sowie die Grundleis-
tungen des Leistungsbilds Freianlagen der HOAI bis einschlieBlich HOAI Leistungsphase 7
erbracht werden. Die Leistungsphase 8 - Bauiiberwachung - soll fiir [Name des Projektes]
aufgrund des Eigenleistungsanteils nur zum Teil vom Landschaftsarchitekturbiiro erbracht
werden.

§ 2 Grundlagen des Vertrages

2.1 Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge insbesondere:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Geschiaftsbestimmungen der Auftraggeberin, Anlage [Anlagennummer,
z.B.: ¢

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen fiir Architektur- und Ingenieurleistungen (AVB),
[Anlagennummer, z. B.: ,,2“

— [ggf. weitere Anlagen auflisten; z. B.: Planunterlagen, Zuwendungsbescheide bei For-
dermaBnahmen, Stadtebauantrag, Kostenannahmen mit Datum, Projektziele, Doku-
mentation von Beteiligung, Lagepléne, Priifberichte und Gutachten.]

— die Honorarordnung fiir Architekt*innen und Ingenieur*innen in der bei Vertragsab-
schluss geltenden Fassung [giiltige Fassung der HOAI benennen, z. B.: ,,HOAI 2021%])

— die Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuchs (BGB)

2.2 Das Landschaftsarchitekturbiiro hat zusatzlich zu beachten:

— Richtlinien und Auflagen von Genehmigungsbehorden

— alle technischen Vorschriften und Normen in der bis zur Abnahme jeweils aktuellen Fas-
sung wie zum Beispiel DIN-Normen, EN-Normen, Eurocodes, 1ISO-Normen, VDI-/VDE-,
Richtlinien einschlieBlich verdffentlichter Entwiirfe, soweit sie den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen, die Herstellerrichtlinien und -vorschriften sowie
die sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik unter Beriicksichtigung des
neuesten Stands der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme
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Außerdem kann hier benannt sein, welche Planungen deshalb angepasst werden sollen, zum Beispiel „Dies betrifft vor allem die barrierearme Zuwegung der Außenanlagen.“
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— alle bei Beauftragung und im Zuge der weiteren Planung vorliegenden beziehungsweise
erstellten Gutachten

— Ergebnisse von Planungs- und Baubesprechungen

— die Entscheidungen der Auftraggeberin

2.3 Fiir den Fall, dass sich aus den unter § 2.1 aufgefiihrten Vertragsgrundlagen Widersprii-
che ergeben, hat das Landschaftsarchitekturbiiro die Auftraggeberin hierauf unverziiglich
schriftlich hinzuweisen. Die Auftraggeberin bestimmt sodann gemaB § 315 BGB, welche der
sich widersprechenden Festlegungen vorrangig gilt.

2.4 [Im Falle einer Férderung kann folgende Ziffer ergénzt werden: ,,Mit Unterzeichnung des
Vertrages verpflichtet sich das Landschaftsarchitekturbiiro, die geférderte MaBnahme nach
MaBgabe der hierfiir geltenden Rechtsvorschriften und Verwaltungsbestimmungen sowie den
Bedingungen und Auflagen des zu erwartenden/erteilten Zuwendungsbescheides durchzufiih-
ren und insbesondere die bewilligten Mittel nur fiir die im Antrag genannte beziehungsweise
tiberarbeitete MaBnahme zu verwenden.]

§ 3 Umfang der Leistungen des Landschaftsarchitekturbiiros

3.1 Das Landschaftsarchitekturbiiro wird

1. mit der Begleitung des partizipativen Prozesses [falls zutreffend erganzen: ,,nach Einrei-
chung des Stadtebauforderantrags®] beauftragt, das hei3t mit Konzeption, Moderation
und Dokumentation des partizipativen Prozesses mit im Wesentlichen Nachbarschaft,
Akteur*innen des Quartiers, Politik und Stadtverwaltung mit den folgenden Dienstleis-
tungen:

— Planungsworkshop mit der Nachbarschaft am [Datum]: [m&glichst genaue Be-
schreibung der Workshopinhalte, z. B.: ,,Vorbereitung inklusive Konzeptentwick-
lung mit konkreten Fragestellungen und Handlungsaufforderungen®]

— Residenzwoche: Kennenlernen des Gelandes im Zusammenspiel mit den stadte-
baulichen Strukturen und Wegefiihrungen im Stadtteil sowie den Lebensrealitdten
der Bewohner*innen

— Dokumentation der Ergebnisse in Bildern und Schriftform, Planungsempfehlungen
fiir die AuBenanlagen, welche die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens entwurf-
lich einbinden

— Ergebnisbericht und Austausch mit Akteur*innen: Austausch zur Bedarfsermitt-
lung und Planungsempfehlungen mit ortlichen Initiativen, Vereinen und Stadtver-
waltung, die das Quartier und die Menschen einschatzen kénnen

— Prdsentation der Planungsergebnisse der Leistungsphase 3 oder eines Zwischen-
standes gegeniiber der Nachbarschaft, Politik und Stadtverwaltung
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— Pflanz- und Bauworkshops mit der Nachbarschaft in der Umsetzungsphase

— [ggf. weitere Leistungen auffiihren]
und

2. mit den folgenden Freiraumplanungs-Leistungen (gemaB § 39 HOAI in Verbindung mit
den Anlagen 11 zu § 39 Abs. 4, § 40 Abs. 5 HOAI) gestuft beauftragt:

— Stufe 1: Leistungsphase 1-4 (Grundlagenermittlung, Vorentwurfs- und Entwurfs-
planung, Genehmigungsplanung [ggf. Anbindung an bestehende Freianlagenpla-
nung))

— Stufe 2: Leistungsphase 5-7 (Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mit-
wirkung bei der Vergabe)

— Stufe 3: Leistungsphase 8-9 (Objektiiberwachung, Dokumentation und Objektbe-
treuung)

Die Auftraggeberin beauftragt zunachst die Stufe 1. Sie strebt an, die Stufe 2 nach Abnahme
der Planungsleistungen der Stufe 1 und die Stufe 3 nach Abnahme der Leistungen der Stufe 2
zu beauftragen.

3.2 Das Landschaftsarchitekturbiiro schuldet zu den aufgefiihrten Leistungsphasen bezie-
hungsweise Teilleistungen samtliche in der Anlage 11 § 39 Abs. 4 HOAI aufgefiihrten Grundleis-
tungen jeweils als selbststandige Teilerfolge, soweit sie fiir die Erreichung des werkvertragli-
chen Erfolges erforderlich sind.

Im Ubrigen ist das Landschaftsarchitekturbiiro - im Rahmen der ihm iibertragenen Leis-
tungsbilder und Leistungsphasen - verpflichtet, samtliche zur vollstdndigen, mangelfreien
und funktionsgerechten Errichtung fiir die in § 1 genannte BaumaBnahme erforderlichen Pla-
nungsleistungen zu erbringen. Die vom Landschaftsarchitekturbiiro geschuldeten Leistungen
umfassen deshalb auch etwaig vorstehend unter Ziffer 3.1 nicht ausdriicklich aufgefiihrte Ta-
tigkeiten, soweit diese zur Herbeifilihrung des geschuldeten Gesamtwerkerfolgs erforderlich
sind oder werden, es sei denn, das Landschaftsarchitekturbiiro konnte die Erforderlichkeit
entsprechender Leistungen bei Abschluss des vorliegenden Vertrages aus von ihm nicht zu
vertretenden Griinden nicht erkennen.

Das Landschaftsarchitekturbiiro hat schrittweise vorzugehen. Es hat zu beachten, dass fiir
Leistungen spdterer Leistungsphasen - die zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses unter
Umstanden schon teilweise friiher erbracht werden sollten - die schriftliche Zustimmung der
Auftraggeberin eingeholt werden muss.

3.3 Die Auftraggeberin ist jederzeit befugt, Anderungen oder Wiederholungen von Leistun-
gen des Landschaftsarchitekturbiiros sowie weitere Grundleistungen zu beauftragen. Das
Landschaftsarchitekturbiiro ist zur Erbringung dieser von der Auftraggeberin angeordneten
Leistungsanderung verpflichtet, es sei denn, dass der Betrieb des Landschaftsarchitektur-
biiros auf solche Leistungen nicht eingerichtet ist oder dem Landschaftsarchitekturbiiro die
Erbringung dieser Leistungen unmoglich oder unzumutbar ist.
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Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass unterschiedliche Vorschldge oder Ausarbei-
tungen des Landschaftsarchitekturbiiros in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder
wirtschaftlicher Hinsicht auf gleicher Vorgabe wahrend der Erstellung der Planung und vor
der Freigabe der Planung durch die Auftraggeberin beziehungsweise vor Abschluss der Leis-
tungsphase zum normalen, durch das vereinbarte Honorar abgegoltenen Leistungsumfang
des Landschaftsarchitekturbiiros geh6ren und deshalb von vornherein nicht als Leistungsan-
derung anzusehen sind.

Geringfiigige und unwesentliche Anderungen der Planung, auch nach der Freigabe durch

die Auftraggeberin, deren Zeitaufwand sich im Rahmen iiblicher Optimierungen hilt, sowie
Planungsanderungen, die wegen o6ffentlich-rechtlicher Anforderungen notwendig sind und
nicht kausal auf eine Veranlassung der Auftraggeberin zuriickgefiihrt werden kdnnen, fiihren
ebenfalls nicht zu einem zusétzlichen Vergiitungsanspruch. Hierzu zdhlen insbesondere auch
solche planerischen Anderungen, die ein vereinbartes oder freigegebenes Planungsergebnis
nicht konstruktiv und/oder inhaltlich verandern.

Fiir dariiber hinausgehende wesentliche Anderungen werden die Parteien eine zusitzliche
Vergiitung vereinbaren, soweit deren Ausfiihrung oder Erforderlichkeit nicht von der Auftrag-
geberin zu vertreten ist (Mangelbeseitigung) und sie keine Fortschreibung oder Optimierung
enthalten beziehungsweise darstellen.

8§ 4 Allgemeine Pflichten des Landschaftsarchitekturbiiros

4.1 Das Landschaftsarchitekturbiiro erbringt seine Leistungen unter besonderer und ste-
tiger Beriicksichtigung des Erfordernisses der Wirtschaftlichkeit der zu errichtenden Frei-
anlagen, sowohl in Bezug auf die Herstellung als auch auf den spéateren Betrieb (Lebenszy-
klusorientierung). Gleichzeitig muss ein hohes MaB an Funktionalitdt und Flexibilitat fiir das
Vertragsobjekt gewdhrleistet werden. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat auf die Optimie-
rung des Bauprojekts im Hinblick auf die Projektziele hinzuwirken und dabei insbesondere
Rationalisierungs- und SparmaBnahmen zu beriicksichtigen sowie die Auftraggeberin auf et-
waiges Einsparungspotenzial hinzuweisen.

4.2 Die Leistungen des Landschaftsarchitekturbiiros miissen in jeder Planungsphase min-
destens den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Sofern die Planung des Land-
schaftsarchitekturbiiros im Bemiihen um kosteneffiziente Losungen von den anerkannten
Regeln der Technik abweicht, hat das Landschaftsarchitekturbiiro die Auftraggeberin unver-
ziiglich zu informieren und ihr die Unterschiede, Vorziige und Risiken der vorgeschlagenen
Planung mitzuteilen. Es hat der Auftraggeberin Losungsvorschlage zu unterbreiten und die
Entscheidung der Auftraggeberin anschlieBend umzusetzen.

4.3 Das Landschaftsarchitekturbiiro hat bei der Erbringung der Leistungen neben den Fest-
legungen dieses Vertrages alle gesetzlichen und behdérdlichen Vorgaben zu beachten. Es hat
die Auftraggeberin unverziiglich dariiber zu informieren, soweit die gesetzlichen und behdord-
lichen Vorgaben von anderen Bestimmungen abweichen, die in diesem Vertrag enthalten sind,
oder wenn Sonderfachleute hinzugezogen werden miissen. Es hat der Auftraggeberin L6-
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sungsvorschldge zu unterbreiten und hat die Entscheidung der Auftraggeberin anschlieBend
umzusetzen.

4.4 Als Sachwalterin der Auftraggeberin darf das Landschaftsarchitekturbiiro keine
Unternehmens- oder Lieferant*inneninteressen vertreten. Es hat geméaB dem Berufs- und
Standesrecht im Rahmen des Vertrages die ihm mitiibertragenen Vermégensbetreuungs-
pflichten ausschlieBlich fiir die Auftraggeberin wahrzunehmen.

Das Landschaftsarchitekturbiiro ist berechtigt und verpflichtet, die Interessen der Auftrag-
geberin in Bezug auf die anderen am Bauprojekt Beteiligten (Behdrden, Nachbar*innen, Bau-
unternehmen, sonstige Planer*innen, Priifer*innen etc.) zu vertreten. Es kann diesbeziiglich
Weisungen erteilen. Zur rechtsgeschéftlichen Vertretung der Auftraggeberin ist das Land-
schaftsarchitekturbiiro aber nicht bevollmachtigt. Ohne vorherige Zustimmung der Auftrag-
geberin darf es keine Anordnungen erteilen, die finanzielle Verpflichtungen der Auftraggebe-
rin begriinden kénnen. Soweit dem Landschaftsarchitekturbiiro nicht ausdriicklich von der
Auftraggeberin Vollmacht erteilt wurde, ist das Landschaftsarchitekturbiiro insbesondere
nicht berechtigt, Auftrage zu erteilen, Nachtrage anzuordnen und Abnahmen zu erklaren.

4.5 Das Landschaftsarchitekturbiiro ist verpflichtet, anderen am Bauprojekt fachlich Be-
teiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre
Leistungen ordnungsgemal erbringen kdnnen.

4.6 Entscheidungen und Anordnungen der Auftraggeberin hat das Landschaftsarchitek-
turbiiro zu beachten. Halt es diese fiir falsch oder unzweckmaBig, hat es die Auftraggeberin
unverziiglich schriftlich darauf hinzuweisen und Alternativvorschldge zu unterbreiten. Das
Landschaftsarchitekturbiiro hat die Auftraggeberin von allen bei der Durchfiihrung seiner ver-
traglichen Leistungen wesentlichen Angelegenheiten laufend und umfassend zu unterrichten
und sie zu beraten. Dies betrifft insbesondere auftretende Problemstellungen sowie Umstén-
de oder Tatsachen, die fiir die Beurteilung der Projektentwicklung wesentlich sind oder sein
kdnnen. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat die Auftraggeberin rechtzeitig auf erforderlich
werdende Entscheidungen und sonstige Mitwirkungsleistungen hinzuweisen und diese durch
eine Darstellung des Sachverhalts und einen Entscheidungs- oder Handlungsvorschlag vorzu-
bereiten.

4.7 Hat das Landschaftsarchitekturbiiro im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leis-
tungen gegen die Anwendung der im Vertrag oder den Anlagen aufgefiihrten Unterlagen oder
der einzuhaltenden Bestimmungen, Richtlinien und gesetzlichen/behoérdlichen Vorgaben Be-
denken oder stellt es Abweichungen, Liicken, Uberschneidungen oder Widerspriiche fest oder
miissen weitere Sonderfachleute hinzugezogen werden, wird das Landschaftsarchitekturbii-
ro die Auftraggeberin unverziiglich schriftlich per E-Mail hierauf hinweisen. Gleiches gilt im
Hinblick auf Anordnungen und Anregungen der Auftraggeberin, die das Landschaftsarchitek-
turbiiro seiner Planung zugrunde zu legen hat. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat der Auf-
traggeberin Losungsvorschlédge zu unterbreiten und hat die Entscheidung der Auftraggeberin
anschlieBend umzusetzen. Die Auftraggeberin wird in solchen Féllen schnellstmdglich eine
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verbindliche Entscheidung treffen.

4.8 Angaben und Festlegungen im Vertrag oder in den Anlagen aufgefiihrten Unterlagen so-
wie in etwa zukiinftigen hinzutretenden Vertragsunterlagen entbinden das Landschaftsarchi-
tekturbiiro nicht von der Verpflichtung zur selbststandigen Priifung und von der Verantwor-
tung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der von ihm geschuldeten Leistungen. Die Haf-
tung des Landschaftsarchitekturbiiros fiir die nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen wird
durch Anerkennung oder Zustimmung der Auftraggeberin oder eine etwaige Freigabe von Pla-
nen oder Unterlagen nicht eingeschrankt. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat die Auftragge-
berin zu einem liber die anerkannten Regeln der Technik hinausgehenden méglichen Einsatz
des neuesten Standes der Technik zu beraten.

4.9 Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist
das Landschaftsarchitekturbiiro verpflichtet, dies unverziiglich schriftlich der Auftraggeberin
anzuzeigen und Losungsmoglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Landschaftsarchitekturbiiro und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat das Landschafts-
architekturbiiro unverziiglich schriftlich die Entscheidungsgrundlage fiir die Auftraggeberin
vorzubereiten. Streitfille berechtigen das Landschaftsarchitekturbiiro nicht, die Leistungen
einzustellen.

4.10 Das Landschaftsarchitekturbiiro nimmt im Rahmen der ihm iibertragenen Leistungen
an den von der Auftraggeberin routinemaBig angesetzten beziehungsweise auch an den auf
besonderen Anlass stattfindenden Bau- und Projektbesprechungen in [Name des Ortes] oder
digital teil. Vom Honorar nach § 7 sind dabei umfasst: Videokonferenzen alle 14 Tage sowie
Ortstermine nach Erfordernis. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat die Auftraggeberin liber
die Besprechungen hinaus regelmaBig liber den Inhalt und den Ablauf seiner Leistungen zu
unterrichten.

4.11 Das Landschaftsarchitekturbiiro hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und
sonstige Unterlagen DIN-gemaB zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich
schliissig der Auftraggeberin vorzulegen.

Das Landschaftsarchitekturbiiro erbringt seine Planungsleistungen unter Einsatz von
Computer-Aided-Design (CAD). Es hat sicherzustellen, dass die Arbeitsergebnisse iiber die
Datenverarbeitungsanlagen der Auftraggeberin und der iibrigen fachlich Beteiligten ausge-
tauscht werden kdnnen. Auf Aufforderung der Auftraggeberin oder auf Wunsch des Land-
schaftsarchitekturbiiros ist zur Priifung der Kompatibilitdt der Datenverarbeitungssysteme
der Datenaustausch zwischen Auftraggeberin und Landschaftsarchitekturbiiro praktisch zu
testen. Die Weitergabe von Planungs- und Arbeitsunterlagen erfolgt mithilfe geeigneter elek-
tronischer Datentrdger, ohne dass das Landschaftsarchitekturbiiro hierfiir gesonderte Vergii-
tung erhalt. Das Landschaftsarchitekturbiiro libergibt der Auftraggeberin seine Planung und
Teilergebnisse in elektronisch lesbarer sowie bearbeitbarer Form (insbesondere als .doc, .xls
und Zeichnungsdateien als .pdf-Format [mdgliche weitere Dateiformate: ,,sowie .dwg/.dxf-
und .pln-Format*]). Fiir die Bauantragsunterlagen sind die Planunterlagen vom Landschafts-
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architekturbiiro dreifach in Papierform einzureichen.

Alle Pldane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch die Auftraggeberin einheitlich zu kodie-
ren; das Landschaftsarchitekturbiiro erarbeitet hierzu Vorschlage, fiir deren Umsetzung es
der Zustimmung der Auftraggeberin bedarf.

4.12 Das Landschaftsarchitekturbiiro stellt ein professionell erfahrenes Team fiir die im Rah-
men dieses Vertrags von ihm zu erbringenden Leistungen bereit. Die entscheidungsbefugte
Ansprechperson seitens des Landschaftsarchitekturbiiros (Projektleitung in allen Leistungs-
phasen) der Auftraggeberin und Bauleiter*in nach § 59a Bauordnung NRW ist

[Name Bauleitung]
und als dessen*deren Vertretung
[Name Vertretung der Bauleitung].

Die entscheidungsbefugte Ansprechperson beziehungsweise die Vertretung hat die Aufgabe,
die Leistungen des Landschaftsarchitekturbiiros fachlich zu leiten, intern zu koordinieren und
den Informationsaustausch mit der Auftraggeberin durchzufiihren. Die entscheidungsbefugte
Ansprechperson beziehungsweise die Vertretung nehmen -- einzeln oder gemeinsam -- an al-
len Besprechungen des Landschaftsarchitekturbiiros mit der Auftraggeberin, den fachlich Be-
teiligten und sonstigen Dritten teil. Die Auftraggeberin legt besonderen Wert darauf, dass die
entscheidungsbefugte Ansprechperson des Landschaftsarchitekturbiiros fiir die Projektbe-
treuung personlich zur Verfligung steht und insbesondere an den in Ziffer 4.10 vorgesehenen
Besprechungen teilnimmt.

Die entscheidungsbefugte Ansprechperson beziehungsweise die Vertretung werden nur mit
schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin oder auf deren Wunsch abgeldst. Die Bestellung
des*der Nachfolger*in bedarf ebenfalls der schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Die
Zustimmung der Auftraggeberin darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.

4.13 Parallel zur Planung der [ggf. einfiigen: ,.forderfahigen®] Freianlagen dieses Auftrags
werden die AuBenanlagen der Objektplanung Gebaude von [Name des Architekturbiiros] ge-
plant und ausgefiihrt. Das Landschaftsarchitekturbiiro wird zusammen mit den Architekt*in-
nen alle erforderlichen Leistungen und Schnittstellen zu den AuBenanlagen planen und mit
der Auftraggeberin abstimmen. Die Zusammenarbeit erfolgt eng und partnerschaftlich. Die
Ausfiihrung der Bauleistungen erfolgt im laufenden Betrieb. Die Planungsschnittstellen und
baulichen Ablaufe miissen mit der Auftraggeberin und der Objektplanung Gebdude, [Name
des Architekturbiiros], abgestimmt werden.

§ 5 Leistungen des*der Bauherr*in und anderer fachlich Be-
teiligter/Beteiligung von Fachbehorden

5.1 Die Auftraggeberin fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesonde-
re wird sie alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Landschaftsarchitektur-
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biiros bis zur ndchsten Baubesprechung beziehungsweise innerhalb von sieben Tagen nach
pflichtgemaBem Ermessen entscheiden. Dem Landschaftsarchitekturbiiro obliegt es dabei,
der Auftraggeberin Entscheidungsvorschlédge zu unterbreiten, insbesondere hinsichtlich der
Kosten-Nutzen-Abwagung von Alternativen.

5.2 Die Auftraggeberin ist berechtigt, Fachingenieur*innen fiir fachplanerische Leistungen
einzuschalten. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat die Leistungen der anderen an der Pla-
nung und Uberwachung fachlich Beteiligten zeitlich und fachlich zu koordinieren, diese Leis-
tungen mit seinen Leistungen abzustimmen und in seine Leistungen/Pléne, soweit baurecht-
lich und konstruktiv relevant, einzuarbeiten.

5.3 Die notwendigen Sonderfachleute werden nach Beratung durch das Landschaftsarchi-
tekturbiiro kurzfristig von der Auftraggeberin beauftragt. Sie beauftragt zunachst folgende
Sonderfachleute unter Beriicksichtigung des Terminplans der Architekt*innen fiir: [z. B.: ,,Bo
dengutachten: [Person, Unternehmen, Firmensitz]“; ,,vermessung: [Person, Unternehmen,
Firmensitz]“; ggf. weitere aufzahlen].

5.4 Der Auftraggeberin ist bewusst, dass fiir den Erfolg des Projekts im Sinne einer Wieder-
belebung des Stadtteils bei Beibehaltung des gestalterisch hochwertigen Anspruchs der Wille
zu Abweichungen von Normen sowie die Erarbeitung von unkonventionellen Lésungen ver-
bunden mit Einsparungswillen erforderlich sind. Jegliche Abweichungen von aktuellen DIN-
Normen und zu den anerkannten Regeln der Technik sind der Auftraggeberin mitzuteilen.

§6 Termine/Fristen

6.1 Der von der Auftraggeberin und dem Landschaftsarchitekturbiiro gemeinsam noch abzu-
stimmende Terminplan wird Bestandteil des Vertrages; bei den darin festgelegten Terminen
und Fristen handelt es sich jeweils um verbindliche Vertragstermine und -fristen.

Die Leistungen gemaB § 3 sind zu den folgenden Terminen zu erbringen:
6.1.1 Erster Planugsworkshop: [Datum und Uhrzeit]

6.1.2 Residenzwoche: [Zeitraum]

6.1.3 Fertigstellung Stufe 1 (Leistungsphase 1-4): [Zeitraum]

6.1.4 Fertigstellung Stufe 2 (Leistungsphase 5-7): [Zeitraum]

6.1.5 Fertigstellung Stufe 3 (Leistungsphase 8-9): [Zeitraum]

6.2 Im Ubrigen hat das Landschaftsarchitekturbiiro die ihm iibertragenen Leistungen jeweils
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so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchfiihrung des Bauprojekts nicht aufgehal-
ten oder verzogert werden und die in Abstimmung mit dem Landschaftsarchitekturbiiro zwi-
schen der Auftraggeberin und den bauausfiihrenden Unternehmen sowie sonstigen Projektbe-
teiligten vereinbarten Termine nicht aus Griinden gefdhrdet werden, die das Landschaftsar-
chitekturbiiro (mit) zu vertreten hat. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat der Auftraggeberin
im Rahmen der gemeinsamen Besprechungen - mindestens jedoch alle vier Wochen - in mit
der Auftraggeberin abgestimmter Form den aktuellen Stand im jeweiligen Terminplan darzu-
legen, eventuelle Abweichungen zu kennzeichnen und zu erldutern.

6.3 In begriindeten Einzelfdllen verpflichten sich die Parteien, die im Terminplan festgesetz-
ten Fristen anzupassen. Das Landschaftsarchitekturbiiro hat dazu Vorschlage vorzulegen, die
die Einhaltung des geplanten Gesamtfertigstellungstermins der BaumaBnahme gleichwohl
sicherstellen.

6.4 Kommt die Auftraggeberin ihrer Entscheidung gemaB § 5.1 nicht fristgerecht nach, so
verlangert sich die Ausfiihrungsfrist fiir die entsprechenden Dokumente fiir jeden angebro-
chenen weiteren Tag bis zu einer Entscheidung um drei Werktage.

6.5 Vertragliche Termine und Fristen verldngern sich angemessen, wenn die Behinderung
durch héhere Gewalt verursacht ist.

§7 Beauftragung, Honorarermittlung und Nebenkosten

7.1 Die Beauftragung der Leistungen erfolgt in drei Stufen, wie in Ziffer 3.1 festgelegt.

7.2 Fiir die nach dem vorliegenden Vertrag zu erbringenden Leistungen (einschlieBlich der
gemal § 3 beauftragten Besonderen Leistungen) erhalt das Landschaftsarchitekturbiiro fol-
gendes Honorar:

7.2.1 Stundenumfang der Leistungen gemaR § 3, Ziffern 3.1 Nr. 1 und Angebot [Nummer des
Angebots und Datum der Erstellung]

— Residenzwoche

— Vorbereitung: 24 Stunden
— Durchfiihrung: 40 Stunden
— Nachbereitung und Dokumentation: 8 Stunden

— linsgesamt: 72 Stunden
— Planungsworkshop
— Vorbereitung: 4 Stunden

— Durchfiihrung: 8 Stunden
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— Nachbereitung und Dokumentation: 4 Stunden

— insgesamt: 16 Stunden

— [ggf. weitere Leistungen]

Die Leistungen fiir den partizipativen Prozess sind auf einer gesonderten Rechnung abzurech-
nen. Die Stundensdtze sind identisch mit den in Ziffer 7.5 dargestellten Stundensatzen.

Honorare fiir Leistungen geman § 3, Ziffern 3.1 Nummer 2 und 3.2

— Stufe 1: Nettohonorar in Hohe von [Betrag a] Euro
— Stufe 2: Nettohonorar in Héhe von [Betrag b] Euro
— Stufe 3: Nettohonorar in Hhe von [Betrag c] Euro

— Stufen 1-3: Nettohonorar in Hohe von [Summe aus Betrag a + Betrag b + Betrag c]
Euro

Die vorgenannte Gesamt-Auftragssumme in Héhe von [Summe aus Betrag a + Betrag b + Be-
trag c] Euro ist der Nettobetrag inklusive Nebenkosten, aber ohne die zur Zeit der Abrech-
nung giiltige Umsatzsteuer.

— Honorarzone, der die Freianlagen nach Anlage 11 zu § 39 Abs. 4 HOAI angehort:
[Honorarzone; z. B.: ,,IV¥]

— Honorarsatz: Mindestsatz

— Nebenkosten: [Prozentsatz; z. B.: ,,5 %]

7.3 Samtliche Nebenkosten (§ 14 HOAI) sind mit der unter vorstehender Ziffer 7.2.1 genann-
ten prozentualen Vergiitung vollumfanglich abgegolten. Eine Geltendmachung dariiber hin-
ausgehender Nebenkosten ist ausgeschlossen.

7-4 Reisekosten zu vereinbarten Ortsterminen in [Name der Stadt] nach fiir Leistungen nach
Ziffer 3.1 Nr. 1 werden gegen Beleg iibernommen, Bahnfahrten 2. Klasse oder [Betrag] Euro pro
Kilometer bei Pkw-Nutzung. Reisekosten zu Ortsterminen in [Name der Stadt] fiir Leistungen
nach Ziffer 3.1 Nr. 2 sind mit der unter Ziffer 7.2.1 genannten prozentualen Vergiitung vollum-
fanglich abgegolten.

7.5 Die Baukostenobergrenze entspricht [bei Férderung ggf. ergianzen: ,,den genehmigten
Fordermitteln in Hohe von*] [Betrag Euro netto]. Die Auftragnehmerin hat dieses Baukos-
tenbudget im Rahmen der Planung zwingend zu beachten und dessen Unterschreitung bei
gleichzeitiger Einhaltung der geschuldeten Projektziele und baulichen Qualitédten in geeig-
neter Weise nach Kraften zu férdern. Sobald und soweit fiir das Landschaftsarchitekturbiiro
Baubudgetabweichungen erkennbar sind, ist es verpflichtet, die Auftraggeberin hierauf unter
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Nennung der Ursachen hinzuweisen und ihr Vorschlédge zur Abhilfe, insbesondere zur Kosten-
einsparung, oder entsprechende KompensationsmaBnahmen zu unterbreiten, gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit Fach-/Sonderfachleuten und Handwerker*innen. Die Auftraggebe-

rin wird sodann entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Eine Erh6hung der Kostengrenze
setzt eine entsprechende schriftliche Mitteilung der Auftraggeberin hieriiber voraus; fehlt ei-
ne entsprechende Mitteilung, kann das Landschaftsarchitekturbiiro nicht von der Erh6hung
des Baukostenbudgets ausgehen. Eine Uberschreitung dieses Baukostenbudgets berechtigt
das Landschaftsarchitekturbiiro nicht zu einem erhéhten Honorar.

7.6 Werden nach Vertragsabschluss iiber die in Ziffer 3.1 genannten Besonderen Leistungen
hinaus weitere Besondere oder sonstige zusatzliche Leistungen erforderlich und/oder iiber-
tragen, so ist liber deren Honorierung eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. [Bei Stadtefor-
dermaBnahme ist zu erganzen und in der Zeitplanung zu bedenken: ,Vorher muss die Auftrag-
geberin die zusatzlich erforderlichen Leistungen bei der Stadt [Name der Stadt] melden und
von dieser freigeben lassen.“] Die Abrechnung der betreffenden Leistungen soll, soweit im
Einzelfalle keine abweichende Vereinbarung getroffen wird, grundsatzlich nach Zeitaufwand
erfolgen, und zwar zu den folgend aufgefiihrten Stunden- und Tagesséatzen zuziiglich 4 % Ne-
benkosten:

Stundensatze:
Geschaftsfiihrung/Partner*in [Betrag] Euro
Landschaftsarchitekt*in/Fachingenieur*in [Betrag] Euro
Projektteam [Betrag] Euro

§ 8 Abnahme

8.1 Die Leistungen des Landschaftsarchitekturbiiros bediirfen der formlichen Abnahme nach
vollstdndiger und im Wesentlichen mangelfreier Fertigstellung aller beauftragten Leistungen.

§ 650s Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) bleibt unberiihrt. Eine stillschweigende Abnahme ist
ausgeschlossen.

§ 640 Abs. 2 BGB bleibt unberiihrt.

Die Abnahme erklart das Landschaftsarchitekturbiiro im Rahmen eines vom Landschaftsar-
chitekturbiiro und der Auftraggeberin zu unterzeichnenden Abnahmeprotokolls. Das Land-
schaftsarchitekturbiiro hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und
die Abnahme zu beantragen.

Die Bestimmungen des § 15 HOAI iiber die Falligkeit der Honorar-Schlussrechnung bleiben
unberiihrt.

Dieses Musterdokument wurde erstellt fiir www.gemeinwohl-bauen-praktisch.de Seite 12 von 16



https://gemeinwohl-bauen-praktisch.de

§9 Rechnungsstellung

9.1 Die Umsatzsteuer zu allen Honoraren, auch solchen gemaB Ziffer 7.4, wird zusatzlich in
Rechnung gestellt.

9.2 Das Honorar wird féllig, wenn das Landschaftsarchitekturbiiro die Leistungen vertrags-
gemal erbracht und eine priiffihige Honorarrechnung fiir diese Leistung iiberreicht hat. Im
Ubrigen gilt § 7 der AVB. Das Landschaftsarchitekturbiiro wird seine Leistungen entsprechend
einem mit der Auftraggeberin abzustimmenden Zahlungsplan in Rechnung stellen.

9.3 Die Auftraggeberin bezahlt die Rechnungen des Landschaftsarchitekturbiiros abziiglich
eines Sicherheitseinbehalts von 5 %. Nach Freigabe jeder Leistungsstufe durch die Auftragge-
berin (bei Leistungsphase 8 nach Abnahme der Leistungen der Landschaftsbaugewerke) wird
der Sicherungseinbehalt mit der ersten Abschlagsrechnung auf die folgende Leistungsstufe,
bei der letzten Leistungsstufe mit der Schlussrechnung, ausgezahlt.

9.4 Jede Rechnung des Landschaftsarchitekturbiiros ist mit einer durchlaufenden, einma-
ligen Nummer zu versehen. Auf jeder Rechnung miissen neben der Rechnungsnummer im
Betreff auch die Vertragsnummer: [Vertragsnummer] sowie die Projektnummer: [Projektnum-
mer] verzeichnet sein.

9.5 Rechnungen diirfen ausschlieBlich in digitaler Form eingereicht werden und sind an das
folgende E-Mail-Postfach zu senden: [E-Mail-Adresse]. Rechnungen, die auf anderem Wege
eingehen, kdnnen nicht bearbeitet werden.

§10 Haftpflichtversicherung des Landschaftsarchitektur-
biiros

10.1 Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung miissen je nach § 10 der AVB je Scha-
densfall mindestens betragen:

— fiir Personenschdden: [Deckungssumme, z. B.: ,,3.000.000“] Euro

— fiir sonstige Schaden: [Deckungssumme, z. B.: ,,1.000.000°] Euro

Entsprechende Deckungssummen miissen jeweils fiir mindestens drei Schadensfille pro Jahr
zur Verfiigung stehen.

10.2 Die Haftpflichtversicherung ist bei einem in einem Mitgliedstaat der Europaischen Uni-
on oder in einem Vertragsstaat liber den Europdischen Wirtschaftsraum zugelassenen Versi-
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cherungsunternehmen abzuschlieBen.

10.3 Das Landschaftsarchitekturbiiro hat der Auftraggeberin das Bestehen der Versicherung
zum Vertragsabschluss nachzuweisen.

10.4 Die Auftraggeberin kann jede von ihr nach diesem Vertrag geschuldete Zahlung vom
schriftlichen Nachweis des (Fort-)Bestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.
Das Landschaftsarchitekturbiiro hat wahrend der Laufzeit dieses Vertrages die Auftraggebe-
rin unverziiglich zu unterrichten, wenn der Versicherungsschutz - gleichgiiltig aus welchem
Grund - nicht mehr oder nicht mehr in bestéatigter Hohe besteht.

§11 Schlussbestimmungen

111 Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein
oder undurchfiihrbar sein oder werden oder der Vertrag eine Liicke enthalten, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der librigen Bestimmungen hiervon unberiihrt. Anstelle der unwirksamen
oder undurchfiihrbaren Bestimmung oder einer Liicke gilt eine solche Regelung als verein-
bart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung, soweit
sie zuldssig ist, entspricht oder die von den Parteien nach dem Sinn und Zweck dieser Ver-
einbarung gewollt gewesen ware, hatten sie bei Abschluss dieser Vereinbarung den Punkt
bedacht.

11.2 Schriftform

Die gesamte Kommunikation der Parteien bei der Vertragsabwicklung erfolgt schriftlich. Dies
gilt sowohl fiir Vertragsanderungen, Nachtrage, Beauftragungen etc., als auch fiir alle ver-
tragsausfiillenden oder -beendenden Mitteilungen, Erklarungen und dhnliches, sofern in die-
sem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist. Zur Wahrung der Schriftform ge-
niigt die E-Mail. Das Schriftformerfordernis gilt auch fiir ein etwaiges Abbedingen der Schrift-
form.

11.3 Abtretung
Die Abtretung von Honoraranspriichen sowie sonstiger Anspriiche aus der Abwicklung des

Vertragsverhdltnisses seitens des Landschaftsarchitekturbiiros an Dritte ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin wirksam.
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Anlagen

— Anlage 1: die Allgemeinen Geschaftsbestimmungen der Auftraggeberin

— Anlage 2: die Allgemeinen Vertragsbestimmungen fiir Architektur- und Ingenieurleis-
tungen (AVB)

— [ggf. weitere Anlagen auflisten, s. Ziffer 2.1]
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[Ort], [Datum]

[Ort], [Datum]

[Unterschrift]
[Name der vertretenden Person]
[Name der Auftraggeberin/Organisation]

- Auftraggeberin -
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[Unterschrift]

[Name der vertretenden Person]

[Name des Landschaftsarchitekturbiiros/
Organisation]

- Landschaftsarchitekturbiiro -
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